
1. Grundsätzliches:
• Die Hütte incl. der Außenanlagen – Spiel- und Bolzplatz -stehen im 

Eigentum der Ortsgemeinde Kraam. Dem Vorstand des 
Fördervereins ist die Bewirtschaftung übertragen. Er übt das 
Hausrecht aus.

* Veranstaltungen der Gemeinde haben Vorrang und können u. U. 
die nachträgliche Absage erforderlich machen.

• Anmeldungen zur Anmietung erfolgen beim:
1. Vorsitzenden Günter Kohl, Tel.: 80 09

2. Benutzungsbedingungen:
* Alle Einrichtungsgegenstände stehen dem Mieter zur Verfügung. 

Sie sind pfleglich zu behandeln und bei Beschädigung zu ersetzen.
* Die gründliche Reinigung der Räumlichkeit, des Außenbereiches 

und der Einrichtungsgegenstände obliegen dem Mieter. 
* Die Entsorgung des Restmülls ist ebenfalls Sache des Mieters. 
* Die für die Beheizung notwendigen Materialien (trockenes Holz, 

Brikett etc.) stellt der Mieter - in Absprache auch der Vermieter.
* Die Über- bzw. Rückgabe der Hütte samt Einrichtung erfolgt  in 

Absprache zwischen Mieter und Vermieter. Möglichst jedoch 
unmittelbar vor bzw. nach der Veranstaltung.

* Ab 22.30 Uhr ist die Beschallung mit Musikanlagen so einzurichten, 
dass niemand in der Nachtruhe gestört wird.

* In der Hütte besteht Rauchverbot.
* Bei Jugendlichen unter 18 Jahren sind die Vorgaben 

Jugendschutzgesetzes zu beachten. 
* Die Benutzung aller aufgestellten Spielgeräte erfolgt auf eigene

Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder.

für die Jugend- und Grillhütte in Kraam



3. Benutzungsentgelt:
Das Benutzungsentgelt ist spätestens am Tage der 
Veranstaltung fällig: 

- für Angehörige der Ortsgemeinde 20 €
- Kindergeburtstag bis 12 Jahre 10 €
- mit Seitenteilen 25 €
- Auswärtige 50 €
- mit Seitenteilen 60 €
- Kaution  für Auswärtige                              150 €
- Kaution bei Klassenfeiern 500 € 
- Kaution für Ang. der Ortsgemeinde              50 €
- Nachreinigung durch den Vermieter
nach Aufwand z. Z. 15 € pro Stunde
mindestens 30 €

- Brennstoffgestellung pauschal 10 € 
- Kaputte ober beschädigte Gegenstände nach 

Aufwand
- In dem Benutzungsentgelt sind die Kosten für 
Strom und Wasser enthalten.

Günter Kohl, Vorsitzender Tel.: (0 26 86) 80 09
Kerstin Bay, stv. Vorsitzende Tel.: (0 26 86) 98 84 79
Anke Marenbach, Schriftführerin Tel.: 0 26 86/ 6 06
Holger Marenbach, Kassierer Tel.: (0 26 86)  88 82
Michaela Wetzig, Jugendwartin Tel.: (0 26 86) 98 96 77
Dieter Steinbach, Hütternwart Tel.: (0 26 86) 5 58

Gültig ab 01.07.2008 

Der Vorstand
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